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Ergänzungen und Berichtigungen
zum

Jahrbuch 8. Heft, I. Abtheilung, und zum Jahrbuch 9. Heft.

u) Zweite Folge, 8. He st, 1. Abtheilung:
Seite SL4, Zeile ,4 von oben: à Dez. 1813 statt 1673.

Zu Seite S41, Zeile 3 von oben: „Davon schweigt das Groß-
rathsprotokoll":

In der Strazze zum Großrathsprotokoll vom SS. Juni 1814

heißt es: „Der Antrag, die Kaiitonalverfassung drucken zu lassen,

ward abgelehnt und einzig bestimmt, Exemplare auf beide Kanzleien
und eines »ach Zurich zu senden. Uebrigens wurde das revidirte
Projekt genehmigt." Diese Stelle wurde in Abwesenheit des

Landschreibers vom Rathschreiber (Schäfer) geschrieben und der Nachsatz in
derselben als Resultat der Berathung über jenes am S3. Juni vom

Gleichen ohne Angabe des Datums dem ersten Satze beigefügt. Der
Kopist aber übersah diese letzte Zeile. (Siehe die Erklärung des damaligen
Landschreibers und nachherigen Landsfähnrichs Tobler in der Beilage

zu Nr. 51 der Appenzeller Zeitung, Jahrgang 1834, und das Slrazzen-
buch im Archive selbst.)

li) Zweite Folge, l». Heft:
Seite 3l>, Zeile 8 von oben: 153,805 fl. IS kr. statt zirka

150,000 fl.
Seite 33, Zeile IS: 14,990 Fr. 6 Bz. statt 44,990 Fr. 6 Bz.

Zur Note ans Seite 34: nämlich 30,S7S fl. 33 kr. vom Mai
1797 und 14,476 fl. 37 kr. (siehe auch appenz. Monatsblatt, Jahrg.
184S, S. 91, oberste Zeile) vom Dezember 1797.

Seite 35, Zeile 3 von unten: 1) Vermögenssteuern.



Seite 4(1, Zeile 1(1 der Rote: 1,g statt 1,r. Genauer:
Gulden.

Brutto-Erlös von 1 Faß 36,o»ss

Spesen „ 1 „ 1,sit4

Rein-Erlös „ 1 „ 28,ssst

Rein-Erlös „ 13435) „ 38(1,(114,z

Ankaufspreis „ 13435 „ 326,164,z

Gewinn an 13435 „ .53,856
4278 „ 17,147

Gewinn im Ganzen 76,997

Seite 49, Zeile 6 von oben: im Herbst 1863, mit Inbegriff der

Brückenkosten in Urnasch, statt im Frühling 1863.

Seite 43, Zeile 9 ebenfalls: im Herbst statt im Frühling.
Seite 162 muß beim Inventar des Zeughauses in Herisau noch

beigefügt werden: 8 Kanonierröcke.
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